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Artikel 16

(1) Die Konsulararchive sind zu jeder Zeit und unabhängig 
davon, wo sie sich befinden, unverletzlich.

(2) Nichtoffizielle Dokumente dürfen nicht in den Konsular
archiven aufbewahrt werden.

Artikel 17

(1) Die konsularische Vertretung kann alle allgemein üb
lichen Verbindungsmittel, einschließlich diplomatische oder 
konsularische Kuriere, diplomatisches oder konsularisches Ge
päck und verschlüsselte Nachrichten benutzen, um sich mit 
ihrer Regierung, den diplomatischen Missionen und anderen 
konsularischen Vertretungen des Entsendestaates, unabhängig 
davon, wo sie sich befinden, in Verbindung zu setzen. Für die 
konsularische Vertretung gelten die gleichen Tarife wie für 
die diplomatische Mission.

(2) Die Errichtung und der Betrieb einer Funkstation durch 
die konsularische Vertretung bedürfen der Genehmigung des 
Empfangsstaates.

(3) Der dienstliche Schriftverkehr der konsularischen Ver
tretung, unabhängig von den benutzten Verbindungsmitteln, 
und das versiegelte und mit sichtbaren äußeren Kennzeichen 
versehene und als dienstlich ausgewiesene Gepäck sind unver
letzlich und dürfen von den Organen des Empfangsstaates 
weder geöffnet noch zurückgehalten werden.

(4) Das Konsulargepäck darf nur dienstliche Schriftstücke 
und Dokumente oder ausschließlich für den dienstlichen Ge
brauch bestimmte Gegenstände enthalten.

(5) Einem Konsularkurier, der ein offizielles Schriftstück 
besitzt, das ihn als solchen ausweist und aus dem die Anzahl 
der ihm anvertrauten Kuriergepäckstücke ersichtlich ist, wer
den vom Empfangsstaat die gleichen Rechte, Privilegien und 
Immunitäten wie einem diplomatischen Kurier des Entsende
staates gewährt. Das gilt auch für einen Konsularkurier ad 
hoc, dessen Rechte, Privilegien und Immunitäten als Kurier 
jedoch erlöschen, nachdem er das Konsulargepäck dem Emp
fänger ausgehändigt hat.

Artikel 18

(1) Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, sofern 
er Staatsbürger des Entsendestaates ist, genießt Immunität 
vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates.

(2) Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, sofern 
er Staatsbürger des Entsendestaates ist, genießt Immunität 
vor der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangs
staates in bezug auf Handlungen, die er in Wahrnehmung 
dienstlicher Aufgaben vorgenommen hat.

(3) Die Familienangehörigen eines Angehörigen der konsu
larischen Vertretung, die seinem Haushalt angehören und 
nicht Staatsbürger des Empfangsstaates sind, genießen die in 
diesem Artikel vorgesehenen Immunitäten.

(4) Der Entsendestaat kann auf die Immunität eines Ange
hörigen der konsularischen Vertretung oder dessen Familien
angehörige vor der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaates 
verzichten. Dieser Verzicht muß immer ausdrücklich erklärt 
werden.

Artikel 19

(1) Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung kann als 
Zeuge zu Gerichts- oder Verwaltungsverfahren geladen wer
den. Gegen einen Angehörigen der konsularischen Vertre
tung, der Staatsbürger des Entsendestaates ist, kann jedoch 
im Falle der Verweigerung der Zeugenaussage keine Zwangs
maßnahme oder Strafe angewendet werden.

(2) Das Organ, das die Zeugenaussage fordert, muß vermei
den, daß die Tätigkeit der konsularischen Vertretung behin
dert wird. Es kann die Zeugenaussage des Angehörigen der 
konsularischen Vertretung in dessen Wohnung oder in der 
konsularischen Vertretung oder schriftlich entgegennehmen, 
sofern das möglich ist.

(3) Die Angehörigen der konsularischen Vertretung sind 
nicht verpflichtet, Aussagen über Angelegenheiten zu machen, 
die mit der Ausübung ihrer Funktionen verbunden sind. Sie 
können sich gleichfalls weigern, als Sachverständige über da* 
Recht des Entsendestaates auszusagen.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 3 gelten gleicher
maßen für die Familienangehörigen der Angehörigen der 
konsularischen Vertretung, die zu ihrem Haushalt gehören 
und nicht Staatsbürger des Empfangsstaates sind.

Artikel 20

(1) Eine konsularische Amtsperson ist vom Militärdienst 
und von jeder anderen Pflichtleistung im Empfangsstaat be
freit.

(2) Die Konsularangestellten, die nicht Staatsbürger des 
Empfangsstaates sind, sowie die Familienangehörigen der An
gehörigen der konsularischen Vertretung, die ihrem Haushalt 
angehören und nicht Staatsbürger des Empfangsstaates sind, 
genießen ebenfalls die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung.

Artikel 21

Die Angehörigen der konsularischen Vertretung und die zu 
ihrem Haushalt gehörenden Familienangehörigen unterliegen 
nicht der nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
vorgesehenen Meldepflicht für Ausländer und der Verpflich
tung zum Erwerb einer Aufenthaltsberechtigung.

Artikel 22

(1) Der Empfangsstaat erhebt gegenüber dem Entsendestaat 
keinerlei Steuern oder sonstige Abgaben für die Konsular
räumlichkeiten und Wohnungen der Angehörigen der konsu
larischen Vertretung, sofern sie vom Entsendestaat gemietet 
wurden.

(2) Die Bestimmungen von Absatz 1 beziehen sich nicht auf 
die Steuern und Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates von einer Person zu entrichten sind, die 
mit dem Entsendestaat oder einer für diesen handelnden Per
son Verträge geschlossen hat. Sie beziehen sich auch nicht auf 
die Bezahlung von privaten Dienstleistungen.

Artikel 23

Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, der nicht 
Staatsbürger des Empfangsstaates ist, ist im Empfangsstaat 
von allen Steuern und Abgaben für sein Gehalt, seinen Lohn 
oder andere Einkünfte befreit, die er für seine dienstliche Tä
tigkeit erhält.

Artikel 24

(1) Die Angehörigen der konsularischen Vertretung, die 
nicht Staatsbürger des Empfangsstaates sind, sind unter Be
rücksichtigung der Bestimmungen von Absatz 2 dieses Arti
kels von allen Steuern und sonstigen Abgaben befreit.

(2) Die Bestimmungen von Absatz 1 gelten nicht für
a) indirekte Steuern, die normalerweise im Preis von Wa

ren und Dienstleistungen enthalten sind;


